
Begründung 

zur Bebauungsplanänderung "Deutenberg. südl. Teil" im Stadtbezirk 
Schwenningsn der Stadt Vi 11ingen-Schwenningen vom 1.12,1975/ 
2D. 5. 1976 

Vorbemerkung; Der Bebauungsplan umfaßt den gesamten Rereich des 
Bebauungsplans "Deutenberg, südl. Teil", genehmigt durch Erlaß 
des Regierungspräsidiums Freiburg vom 16.12.1973 Nr. 13/24/0225/48. 

Veranlaßt wurde die Änderung durch folgende Tatsachen: 

Die Nachfrage nach Wohnungen in Mehrgeschoßbauten ist seit 1973 
stark zurückgegangen, und es kann daher nicht damit gerechnet 
werden, daß die im Lichtenberger Weg ausgewiesenen drei 4-geschDs- 
sigen Wohnbauten mit zusammen 120 Wohneinheiten in absehbarer 
Zeit gebaut werden können. Diese Gebäude sollten schon in die im 
hruhjahr 1974 eingeleitete Debauungsplanänderung des mittleren 
ieils Deutenberg exnbezogen werden. Da das Rechtssetzungsverfahren 
wegen der am 1.1.75 erfolgten Eingemeindungen bis Ende 1S74 hät- 
te abgeschlossen sein müssen und dies wegen der Bebauung am Lichten 
berger Weg und der dortigen komplizierten Eigentumsverhältnisse 
nicht möglich war (freiwillige Umlegung ist Voraussetzung), wur- 
de das Verfahren abgetrennt, Mit der beabsichtigten Änderung der 
4 geschossigen Wohnbebauung am Lichtenberger Weg in eine 1 1/2-Ee- 
schossige Familienheimbebauung werden weitere Änderungen notwen- 
dig, die sich im Zuge der Bebauung herausgestellt haben: 

'' • ) Zeichnerische Festsetzungen; 

a) Verbesserung des Verhältnisses Garagen/Wohnungen'. 

Durchdie Ausweisung von mehr Garagen in Garagenhöfen 
hat sich das Verhältnis von 1:1 auf ca. 1:1,5 verbess ert. 

b) Vergrößerung der Baufenster verschiedener Einfamilienhaus- 
grundstucke. 

Die Vergrößerung der Baufenster war notwendig geworden, 
nachdem sich herausgestellt hatte, daß verschiedene Rau- 
herren den Wunsch hatten, Fertighäuser zu erstellen und 
dies auf den vorhandenen Baufenstern nur schwer möglich 
ist. Aus diesem Grunde erfolgte ebenfalls eine 

c) Anhebung der Dachneigung bei den Familienheimen 
auf 28 ~ 3 6 . 

d) Ausweisung der Fußwege einschließlich Fußgängerüberweg 
zum Schulzentrum Deutenberg auf der Gemeinbedarfsfläche 
im Sudwesten des Baugebiets. 

Durch neuere Überlegungen bei der Aufstellung des Eebauungs 
plans  Schulzentrum am Deutenberg" hat sich herausgestellt, 
daß zusätzliche Fußwege und ein Fußgängerüberweg zum Ee- 
Eauungsplangebiet Deutenberg. südl. Teil notwendig 1st. 

e) Ausweisung von Bushaltestellen. 

Durch die Änderung der Wohnbebauung war eine Standortver- 
iegung von Bushaltestellen unumgänglich. 
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f) Geringfügige ^^nderungen der Standorte von Winkelhäusern. 

Diese Änderungen erfolgten durch die in a) genannte Aus- 
weisung von mehr Garagenhöfen. 

g) Geringfügige Änderung des Brandenburger Rings entsprechend 
dem tatsächlichen Ausbau. Diese Änderung hatte sich durch 
das bereits realisierte Bebauungsplangebiet "Schulzentrum 
am Deutenberg" ergeben, 

2.) Änderungen in den Bebauungsvorschriften. 

a) Angleichung der Vorschriften über Fernsehantennen u. Ein- 
friedigungen an den unmittelbar angrenzenden und in städte- 
baulichem Zusammenhang stehenden Pebauungsplangebiet "Deu- 
tenberg, mittlerer Teil". 

b] Schaffung von gleichen rechtlichen Grundlagen zu dem in 
a) genannten Bebauungsplan in bezug auf Garagen, die nur 
auf den im Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen zugelassen 
werden. 

c) Zur Verbess 
werden in eigens g 
lergaragen zugelassen 

erung des Verhältnisses Wohneinheiten/Garagen 
igens gekennzeichneten Einfamilienhäusern KEI- 

d) Anpassung der Vorschriften über Werbeanlagen an die vom 
Städtetag Baden-Württemberg herausgegebenen Hustervor- 
schriften zur Regelung von Werbeanlagen und Automaten vom 
0.4.1975. 

Erläuterungen: 

1. Lage des Planungsgebiets: 

Das Planungsgebiet "Deutenberg, südl. Teil" liegt im Nord- 
osten des Stadtbezirks Schwenningen, 

2. Begrenzung   des   Planungsgebiets: 

Der Bebauungsplan wird begrenzt (im Uhrzeigersinn): 
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Im Nord- u. Südosten 

Im Südwesten: 

3. Rechtsgrundlagen: 

in gerader Linie bis zur Nordecke des 
Flurstücks 22D3, wobei die Flurstücke 
2164 F.W. 434/1, 2213 u. 2212 gequert 
werden. Nun etwas nach Süden springend 
und entlang der Südgrenzen der Flur- 
stücke 2197 u. 2198 bis zum Schnitt 
mit der Ostbegrenzung der Tiergarten- 
straße. 

Entlang der Aussenbegrenzung der 
TiergartenstraQe und entlang ca. 2/3 
der Länge des Einmündungsbogens zum 
Brandenburger Ring und dann rechtwink- 
lig auf die Mittelachse des Branden- 
burger Rings unter vorheriger Ouerung 
F.W. 457 u. der Flurstücke 1794 und 
1796. 

Der Mittelachse des Brandenburger Rings 
in Nordwestrichtung folgend bis zum 
Ausgangspunkt. 

Der Bebauungsplan ist nach folgenden Rechtsgrundlagen auf- 
gestellt : 

3'''   ^^ 1^ 2, ö u. 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vo 
23.6.196aCBGBl. I S. 341). 

m 

3-2   H 1 bis 27 der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke [BauNVO) in der Neufassung vom 
26.11.1963 (EGBl. I,Nr. 64, S. 1237, ber. RGBl. I 1969, 
S , 11]. 

3.3 H 1 bis 3 der Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planin- 
halts [Planzeichenverordnune) vom 
S. 21). 

19.1.1965 fPGBl. I, 

^•^   5^ 3' t11 und 112 der Landesbauordnung für Baden-Württem- 
berg [LED) vom 6.4.1964 [Ges.Bl. S. 151) in der Fassune 
vom 20.5.1972 (Ges.Bl. S. 351). 

4. Topographie : 

Das Planungsgebiet liegt am Südhang des Deutenbergs, einem 
Höhenrücken, der sich von Dsten nach Westen erstreckt und 
in seiner höchsten Erhebung 714,75 m über NN erreicht. Er 
fällt langgestreckt in süd- südwestlicher Richtung bis auf 
ca.    588 m über NN ab. Nach Süden wird der Deutenberg durch 
den scharfen Einbruch des Schützenhaustales begrenzt. 

5. Städtebauliche Konzeption: 

5.1 Flächennutzungsplan: 

Ein Flächennutzungsplanentwurf für den Stadtbezirk 
Schwenningen liegt vor. Er wurde bereits 1958 aufge- 

./. 
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stellt und vom Gemeinderat der früheren Stadt Schwennin- 
gen noch im gleichen Jahre gebilligt. Nach Vorliegen ihrer 
Stellungnahmen ist der Entwurf am 15.10.1968 mit den Trä- 
gern öffentlicher Belange eingehend erörtert worden. Da 
um diese Zeit der ZusammenschiuB der beiden Städte Villin- 
gen und Schwenningen bereits in Aussicht stand, ist die 
Weit erbearbeitung des Flächennutzungsplanentwurfs ausge- 
setzt worden. Inzwischen ist am 1.1.1972 die Stadt Vil- 
lingen-Schwenningen gebildet worden, in die mittlerwei- 
le 9 Umlandgemeinden eingemeindet sind. Zum 1.1.1975 
ist die Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen 
entstanden, der neben der Stadt Villingen-Schwenningen 
5 weitere Gemeinden angehören. Nach dem Änderungsgesetz 
der Gemeindeverordnung vom 19.7.1973 ist die Große Kreis- 
stadt Villingen-Schwenningen erfüllende Gemeinde für 
Samtliche der Verwa1tungsgemeinschaft angehörenden Ge- 
meinden und hat den gemeinsamen Flächennutzungsplan auf- 
zustellen. Die Struktur des Gebiets der Verwaltungsgemein- 
schaft ist ausserordentlich differenziert und verlangt 
eine gründliche Bestandsaufnahme und -analyse. Darüber- 
hinaus muß für den gemeinsamen Flächennutzungsplan zu- 
nächst eine gemeinsame Planungsgrundlage geschaffen wer- 
den, da die Gemieinden der Planungsgemeinschaft teils dem 
ehemals badischen Gebiet und teils dem Württemberg!sehen 
Gebiet angehört haben und somit die amtlichen Vermes- 
sungswerke unterschiedlicher Natur in HaBstab und Zeich- 
nung sind. 

Mit Vertrag vom 16.12.1972 hat der Gemeinderat der Ge- 
meinsamen Stadt der "Neuen Heimat Baden-Württemberg" den 
Auftrag erteilt, für die Gesamtstadt einen städtebauli- 
chen Rahmenplan zu entwickeln. Diese Rahmenplanung, die 
dem Flächennutzungsplan für die Gesamtstadt als Grundla- 
ge dienen soll, liegt nunmehr vor und soll als Entwicklungs 
maBnahme im Sinne des Städtebauförderungsgesetzes weiter- 
geführt werden. Mit der Anerkennung der EntwicklungsmaB- 
nähme durch Rechtsverordnung der Landesregierung wird nicht 
vor Sommer 1976 gerechnet. 

Aus dem Vorerwähnten ergibt sich, daß selbst bei zügiger 
Bearbeitung ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan vor 
Ablauf von 3 bis A   Jahren nicht vorliegen wird. 

Da die vorllegende Rahmenplanung die Eebauungsplanung Deu- 
tenberg berücksichtigt [die Pebauungsplanung Deutenberg 
ist seit 1963 in Bearbeitung, jedoch durch zahlreiche Um- 
planungen, die durch Umlegungsschwierigkeiten bedingt wa- 
ren, immer wieder verzögert worden), kann davon ausgegangen 
werden, daß mit diesem Bebauungsplan die Ziele des künfti- 
gen Flächennutzungsplans für den gesamten Verwaltungsraum 
nicht beeinträchtigt werden. 

Ein Zeitaufschub bis zur Realisierung des Flächennutzungs- 
plans in 3 bis 4 Jahren ist nicht zu vertreten, da anderen 
falls der Stadt erheblicher Schaden entstehen würde und 
dem tatsächlichen Bedürfnis nicht Rechnung getragen werden 
könnte. 

./. 
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5.3 

InsofEjrn liegen entsprechend §   3,Abs. 2,   Satz 3 BBauG 
zwingende Gründe vor, den Bebauung^splan "Deutenberg 
südlicher Teil" ohne Vorliegen eines Flächennutzungs- 
plans aufzustellen und his zur Rechtskrafterlangune 
weiter zu bearbeiten. 

5.2  Einordnung des Gebiets: 

etwa 
rr Schwen- 

m 
den 

Das Gebiet Deutsnberg, südlicher Teil liegt in 
1,5 km Entfernung nordöstlich vom Stadtzentrum 
Hingen. Es ist begrenzt durch den Deutenbergrinp^i 
Worden, die TiergartenstraBe im Osten u. Süden und 
brandenburger Ring im Südwesten. 

Es grenzt im Südwesten an vorhandenes Pauland [Schul- 
zentrum am Deutenberg) und im Norden an geplantes Bau- 
land (rechtskräft iger Bebauungsplan "Deutenberg, mittle- 
re rleil). 

Im Süden ist es von dem in Aussicht genommenen zukünfti- 
gen Baugebiet "Steinkirch" durch einen breiten, natür- 
lichen Grunzug getrennt. 

Das Planungsgebiet umfaßt eine Fläche von 13,94 ha. Es 
ziehtsich etwa hufeisenförmig um die Kuppel des Deuten- 
bergrings mit der Längsachse des"Hufeisens"  von rjord- 
west nach Südost, wobei die ßffnung nach Nordost zeigt. 
Uie Ausdehnung in, Südwest- Nordost-Richtung (von Pol 
wir°P- K^ Hufeisens) beträgt ca. B50 m, in Südost- Nord 
west-Richtung (Achse des Hufeisens) ca,   45C m. 

Städtebauliche Gestaltung und Gliederung: 
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Im einzelnen sind ausgewiesen: 

52 eingeschossige Winkelhäuser mit 52 Wohnungen 

9 zweigeschossige Einzelhäuser mit 16 Wohnungen 

33 eingeschossige Einzelhäuser mit 33 Wohnungen 

45 zweigeschossige Reihenhäuser mit 45 Wohnungen 

Summe 148 Wohnungen? 
= B S C = = = 

./. 
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6. Erschließung: 

6.1 VerkehrserschiieBung: 

Das Bebauungsplangebiet Deuten berg soll durch 2 Haupt- 
zugänge an das HauptverkehrsstraBensystem  des Stadt- 
bezirks Schwenningen angebunden werden: 

Der nördliche Zugang b 
tenbergrings im Norden 
mit an die Schopfelen- 
bindung kann erst in e 
plan "Deutenberg, nörd 
Süden erfolgt die Verb 
System über 2 tangiere 
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esteht aus einer Anbindung d 
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nach Dauchingen, Weilersbac 
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Ausserdem wird das Plangebiet von 2 Fußwegzügen durch- 
quert, die besonders intensiv in Grün eingebettet werden 
sollen. Der eine Fußweg beginnt im Bereich der Grünanlage 
"Hallerhöhe" und der geplanten Grundschule. Er durchläuft 
das gesamte Plangebiet in west-östlicher Richtung und durch- 
quert das Gebiet Deutenberg, südlicher Teil entlang dem 
Lichtenberger Weg. 

Ein zweiter F 
Innenstadt, B 
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Aus Richtung 
das Schulzent 
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läuft we iter 
und des Kinde 
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eine Fußgängerverbindung zwischen 
der offenen Landschaft mit An- 
erwege tRömersträßle usw.) her. 
kommend durchquert dieser Weg 
berg und wird dann mittels einer 
randenburger Ring geführt. Er 
r ausgewiesenen kirchlichen Zentren 
rt dann das Baugebiet Deutenberg, 
davon an das vorhandene Wander- 

dschaft anzuschließen. 

B.2 Ruhender Verkehr: 

Für den Ruhenden Verkehr sind ca. 1,4 private Garagenplätze 
[zu einem kleinen Teil auch offene Stellplätze) je Wohn- 
einheit ausgewiesen worden. Insgesamt 145 öffentliche Stell- 
plätze befinden sich in Längs- und Querstellung an den öf- 
fentlichen Straßen. 

/. 
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6,3 öffentlicher Verkehr: 

Das Wohngebiet wird an das städtische Qmnibusnetz ange- 
schlossen. Erforderliche Bushaltestellen und -buchten 
sind im Plan ausgewiesen worden. 

7. Ver- und Entsorgung: 

Die Ver- und Entsorgung ist auf allen Gebieten und im erforder- 
lichen Umfang eingeplant und gesichert. Die Stromversorgung er- 
folgt durch die Energie-Versorgung-Schwaben [EVS], Für die Strom- 
versorgung sind Trafo-Stationen vorgesehen, die im Bebauungs- 
plan eingetragen sind. Die Wasser- und Gasversorgung übernehmen 
die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH. CSVS). 

Das gesamte Baugebiet ist entwässerungstechnisch an einen Haupt- 
sammler angeschlossen, der zum, bestehenden Klärwerk des Stadt- 
bezirks Schwenningen führt. Bis zum Jahre 1378 sollen die Ab- 
wässer des Baugebiets in eine neue Sammelkläranlage der Gemein- 
samen Stadt geleitet werden, deren Planung bereits abgeschlos- 
sen ist. Der anfallende Hausmüll wird wöchentlich einmal auf 
die in ca. 3 km Entfernung gelegene Mülldeponie Schwenningen 
abgefahren. Drei- bis viermal jährlich werden städtische  Fahr- 
zeuge zur Abfuhr von Sperrmüll eingesetzt. 

8. Folgeeinrichtungen: 

a.1. Schulen: 
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8.2  Kindergärten: 

em 
nörd 

Im westlichen Teil des Planungsgebiets "Deutenberg, südl. 
Teil" ist ein Kindergartenstandort in Verbindung mit eins 
kirchlichen Zentrum vorgesehen. Ausserdem sind in dem 
lieh angrenzenden Gebiet des Bebauungsplans "Deutenberg, 
mittlerer Teil" 2 weitere Kindergartenstandorte ausgewie- 
sen. Einer davon ebenfalls im Zusammenhang mit einem kirch- 
1i chen Zentrum. 

.3. Einkauf: 

Im SüdwBstteil des unmittelbar nördlich angrenzenden Be- 
bauungsplangebiets "Deutenberg, mittlerer Teil" ist ein 
Sondergebiet als Ladengebiet ausgewiesen. Die Läden werden 
vom Hauptsammler, dem Deutenbergring, erschlossen und 

./ 



liegen gleichzeitig an der Haupt-Fußwegverbindung Plan- 
gebiet - Stadtzentrum. In unmittelbarer Nachbarschaft 
liegen die öffentlichen Einrichtungen Kirche und Kinder- 
garten. Damit ist ein echter Siedlungsmittelpunkt ange- 
strebt, der ein öffentliches Leben ermöglicht. 

9. Grün- und Erholungsflächen: 

Das Wohngebiet Deutenberg wird im Norden durch den Grünzug 
Hallerhöhe, im Osten durch die freie Landschaft und im Süden 
durch das Schützenhaustal begrenzt. Im Westen grenzt das Eil- 
dun gszent rum Deutenberg an das geplante Wohngebiet an. Diese 
nach 3 Seiten hin offene Lage des Bebauungsplangebiets und die 
Höglichkeit, im Grünzug Hallerhnhg und im Schützenhaustal wei- 
tere Freizeiteinrichtungen schaffen zu können, erlauben es, die 
öffentlichen Grünflächen innerhalb des Baugebiets auf ein Mini- 
mum zu begrenzen. Durch die im Textteil festgelegten Gestaltungs- 
richtlinien, die für die einzelnen Bauträger verbindlich sind, 
wird auch das private Grün zu  öffentlicher Wirksamkeit gebracht, 
so daß ein befriedigendes grüngärtnerisches Gesamtbild erreicht 
wird [pflanzgebot für Daumbepflanzungen]. 

Das Prinzip der Grünplanung geht davon aus, einheitlich befestig- 
te Fußwege möglichst abseits verkehrsreicher Straßen zu führen. 
Vom Zentrum des Wohngebiets ausgehend sollen Fußgängerverindun- 
gen zu allen benachbarten Daugebieten hergestellt werden, wobei 
wechselnde Wegebreiten erlauben sollen, kleinere Verweilplätze 
mit Sitzgelegenheiten entlang der Hauptwege Verbindungen zu 
schaffen. 

Spielplätze sind in 1. Linie von privaten Bauträgern anzulegen. 
Sie sollen nach kurzer Wegstrecke von den Kindern bald zu er- 
reichen sein. Durch ihre Lage sowie ihre starke Umpflanzung soll 
der Lärm auf ein Minimum beschränkt werden. In der Mitte des un- 
mittelbar nördlich angrenzenden Planungsgebiets "Deutenberg, mitt 
lerer Teil" ist ein öffentlicher ca. 1 6DD qm großer Spielplatz 
vorgesehen. Ein weiterer öffentlicher Spielplatz mit Ballspiel- 
möglichkeiten und Spielgelegenheiten für 12- bis 1B-3ährige ist 
im Nordwesten des Baugebiets, im Grünzug Hallerhöhe, geplant. 
An allen Spielplätzen sind Sitzgelegenheiten für Erwachsene vor- 
gesehen . 

Leitgedanke der Eepflanzung ist die Abschirmung der Wohnbereiche 
von den StraSenverkehrsflachen sowie die Bildung großflächiger 
Grünräume zur Betonung der Haupterschließungswege. Um eine groB- 
räumige Baumbepflanzung zu erreichen, wird besonderer Wert auf 
groBkronige Bäume gelegt. Garagen, Wäschetrockenplätze, Kinder- 
spielplätze und Müllatstellplätze sind durch einen mehrstufigen 
Gehölzaufbau dicht abzupflanzen, damit Lärm u. Staub gemindert 
wird und Sichtverbindungen von Haus zu Haus unterbrochen werden. 

10. Städtebauliche Daten: 

10.1  Bruttobauland 

1.1 Fahrbahnen, Gehwege, 
Parkflächen, Verkehrsgrün 

1.2 Parkanlagen 

1.3 Flächen f. Gemeinbedarf 

1.4 Summe Abzüge 

100 13,94 ha 

32 % 4,46 ha 

2 % 0,26 ha 

4 %      0,59 ha 

38 5,33 ha 

./ 
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10.2 Nettobauland 

10.3 Anzahl der Wohneinheiten 

3.1 freistshende Einfamilienhäuser 

3.2 Winkel- und Hofhäuser 

3.3 freistehende Zweifamilienhäuser 

3.4 Reihenhäuser 

3.5 Summe Wohneinheiten 

62 % 

33 WE 

52 WE 

1ö WE 

4 5 WE 

B,B1 ha 

148 WE 

10.4 Geschoßfläche 

4.1 freistehende   Einfamilienhäuser 

4.2 Winkel-   u-   Hofhäuser 
4.3 freistehende   Zweifamilienhäuser 

4.4 Reihenhäuser 

4.5 Summe   GeschoBflachen 

10.5 Durchschnittliche   Nutzung 
[Geschoßfläche/Nettobauland) 

5.1 Flachbauten 30.737 8 6.100 

10.6 Anzahl der Einwohner 

6.1 Flachbauten 148 x 3,0 

7547 m' 

10260 m! 
34G0 m* 

9450 m* 

30.737 m' 

= GFZ 0,35 

= 444 E 

10.7 Geschossfläche/EinWDhner 

7.1 Flachbauten     30.737 

ID.8 Wohndichte 
(Ei nwohner/Bau land) 

B,1 Eruttobauland    444 : 

ß.2 Nettobauland     444 : 

444 

13,94 ha 

8,61 ha 

« 69 m /E 

= 32 E/ha 

= 52 E/ha 

11. Hodenordnende Mafjnahmen: 

Für das gesamte Gebiet ist bereits ein Umlegungsverfahren nach 
den Bestimmungen des Bundesbaugesetzes durchgeführt und abge- 
schlossen mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Lichtenberger 
Weg und dem Wohnweg Flurstück 2194. Für diesen Abschnitt soll 
eine Umlegung auf freiwilliger Basis erfolgen. 

12. Zeitliche Abwicklung: 

Der zu ändernde Bebauungsplan befindet sich bereits in der Reali 
sierungsphase. Der Bau von öffentlichen Verkehrsflächen ist da- 
her zum größten Teil abgeschlossen, Oa es sich bei den Baugrund- 
stücken überwiegend um Privatgrundstücke handelt, hat die Stadt 
keinen Einfluß auf den Beginn der einzelnen Bauvorhaben. 

./. 
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13. Aufhebung bestehender Festsetzungen: 

Im Bereich des vorgenannten Bebauungsplans treten die Fest- 
setzungen der folgenden bestehenden Bauleitplanungen außer 
Kraft: 

13.1 Bebauungsplan "Deutenberg, südl. Teil" CF 11/73),genehmigt 
durch Erlaß des Regierungspräsidiums Freiburg vom 13.12. 
1973 Mr. 13/24/0225/48. 

13.2 Bebauungsplan "Breite" fE I 17/E7], genehmigt durch Er- 
laß des Regierungspräsidiums Südwürttemberg-Hohenzo1 lern 
vom 5.B.igE7 Nr. I 32/3005.2 - 1242/67. 

14, Erschließungskosten: 

Gegenüber   der   ursprünglichen   Planung   wurde   der   Lichtenberger 
Weg   um   2   Stichstraßen   erweitert.   Es   entstehen   dadurch   ca. 
900   qm  mehr   Verkehrsfläche.    Die   Hehrkosten   gegenüber   des   bis- 
herigen   Kostenaufstellung   belaufen   sich   auf   ca.    160   OGO.--   DN, 

Uillingen  - Schuenningen,   den   26.   Mai   1976 

Der  Ot^rbürgermeister 
I. 

(Müller: 
Bürgermeister 


